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B eijw ^rgenorm ^enen,.V erletzungen der Haftanstalt; -Ordnung ruft 
der Posten den Häftling zur Ordnung. Bei Nichtbefolgt»i*g-gegebener— 
Anordnungen durch den Häftling, ist der Offizier vom Dienst (Wach
habende) hiervon in K enntnis zu setzen, um die Disziplin entsprechend 
der Hausstrafordnung durchzusetz.en.

Von Seiten der Häftlinge yorgebrachte Anliegen hat der Posten unver
züglich an den Offizier vom Dienst. (Waichhabenden) weiferzuleiten. 
Beziehen sich diese Anliegen der Häftlinge auf Dinge, die Gegenstand 
d e r  Untersuchung sind, so ist über dem Offizier vom Dienst (Wach
habenden) der .Leiter der U.-Abteilung zu (benachrichtigen. Ebenfalls 
ist der Leiter der Ü.-Abteilung oder der zuständige Sachbearbeiter 
unverzüglich zu .benachrichtigen, wenn W ahrnehm ungen gemacht 
werden, die für die. A ufklärung eines U.-Vorganges von Bedeutung 
sein können, z. B -‘besondere Erscheinungen von Depression, Selbst
gesprächen, M itteilungsversuche an andere Häftlinge u. a. m.

Beim öffnen von; Haftzellen ist grundsätzlich darauf zu achten, daß 
1; die Zelle, durch die Luke auf ihren Zustand und einsitzende 

Häftlinge auf ih r Verhalten überprüft werden, 
y  . 2. daß beim öffnen einer Zelle immer ein zweiter M itarbeiter 

. zugegerv ist,
1 ; 3. daß nie;,; m ehrere Zellen (z. B. bei Essenausgabe) gleich

zeitig geöffnet werden.

Bei Herausgabe von 'H äftlingen  zur Vernehmung, zur Freistunde, 
zum Bad oder anderen Anlässen, hat der Stationsposten die Häftlinge 
gezählt, ordnungsgemäß dem Begleitpersonal zu übergeben und eben
so ordnungsgemäß die Häftlinge bei Rückgabe zu übernehmen und 
un ter Verschluß zu b ringen .1
Befinden sich • Häftlinge aus vorstehenden Gründen nicht in ihrer 
Zelle, ist der Verbleib derselben an den Zellentüren durch Zeichen zu 
verm erken, die Zellen in Abwesenheit der Häftlinge genauestens nach 
versteckten Gegenständen, Schriftzeichen, Vorbereitungen zum Über
fall, Selbstmord oder Flucht zu durchsuchen (Gitter, Matratzen, 
Decken, Dielen) und die Zellentüren ständig geschlossen zu halten, 
ebenso alle Leerzellen.
Bei Zu- und Rückführungen von Häftlingen sind des öfteren aus vor
erw ähnten Gründen Körperdurchsuchungen yorzunehmen.


